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Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister

Vorlage

Erstellt durch:
Amt 11 - Personalamt

Drucksachen-Nr:

Status:

V/2019/203

öffentlich

Neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose
hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 20.05.2019
Beratungsfolge: TOP:__

Einst. Ja Nein Enth.
Datum Gremium

25.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis. Die 
Beratung hinsichtlich des weiteren Vorgehens erfolgt nach Sachstandsbericht in der nächs-
ten Sitzung.

Sachverhalt:
Zur Sachverhaltsklärung wird auf den beigefügten Antrag der SPD-Fraktion vom 20.05.2019 
(Anlage 1) verwiesen.

Kernelement des Antrages bilden zwei Förderinstrumente, die durch das Teilhabechancen-
gesetz in Form der §§ 16 e) und i) in das Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) aufge-
nommen wurden. Ein informatorischer Überblick ist als Anlage 2 beigefügt.

Die Beteiligung der übrigen städteregionsangehörigen Kommunen und Gemeinden erfolgt 
aufgrund Erfahrungen aus der Vergangenheit bezüglich der praktischen Umsetzung sehr 
verhalten bis gar nicht.

Für Herzogenrath wird aktuell verwaltungsseitig geprüft im Bereich der Grünflächenunterhal-
tung zwei Stellen einzurichten, die nach § 16 i) SGB II gefördert werden. Dadurch würde die 
Möglichkeit eröffnet, Praxiserfahrung im Umgang mit dem Förderinstrumentarium zu erlan-
gen, welche sich insbesondere auf

- die Finanzierung 
u.a. 

 Zusatzversorgung 
Die von den genannten Förderinstrumenten erfassten Regelungssachverhalte 
sind nicht als Ausnahmetatbestand im Sinne des § 1 II i) und k) TVöD aner-
kannt. Demzufolge greifen die manteltarifvertraglichen Regelungen. Folglich 
besteht auch eine Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung. Die Frage, 
ob diese Kosten durch die Förderung umfasst werden, ist noch offen.
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- die praktische Umsetzung 
u.a. 

 Mitwirkung bei der Bewerberauswahl 
 begleitende Betreuung und Qualifizierung durch das Jobcenter
 Abberufung aus dem Förderprogramm, daraus resultierend Entfallen     

des Sachgrundes für die befristete Beschäftigung
 administrative Abwicklung

beziehen.

Die Verwaltung schlägt vor, diese Stellen als Pilotprojekt anzusehen und bei erfolgreicher 
Umsetzung die Einrichtung weiterer Stellen, auch in anderen Einsatzbereichen in Erwägung 
zu ziehen. Ein Bericht zum Sachstand erfolgt in der nächsten Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses.







          Anlage 2 V/2019/203  

Teilhabechancengesetz - §§ 16 e) und i) SGB II im Überblick 

 

 § 16 e SGB II § 16 i SGB II 

 bestehende Vorschrift neu gefasst 

als Rechtsgrundlage für einen 

weiteren Lohnkostenzuschuss 

neue Vorschrift zur Einführung 

eines neuen Instrumentes 

„Teilhabe am Arbeitsmarkt“ für 

sehr arbeitsmarktferne Menschen 

Vertragsdauer 2 Jahre 5 Jahre 

Förderdauer 24 Monate bis zu 60 Monate 

sofern bisherige sTam-Mitarbeiter 

eingestellt werden, reduziert sich 
Förderdauer und-Höhe 

entsprechend 

Zielgruppe 2 Jahre arbeitslos - über 25 Jahre alt 

- mindestens 6 von 7 Jahre  

  Leistungen zur Sicherung des  

  Lebensunterhaltes 

  (Schwerbehinderte und Personen 

  mit mind. einem mind. Kind     

  bereits nach 5 Jahren) 

- in dieser Zeit nicht oder nur  

  kurzzeitig beschäftigt 

Förderhöhe 1. Jahr 75 % 

2. Jahr 50% des Arbeitsentgeltes 

 
 

 

 

 

Problem:  Zusatzversorgung! 

2 Jahre 100 % auf Grdl. Des 

gesetzl. Mindestlohnes oder bei 

tarifgebundenen Arbeitgebern 
eines gezahlten Tariflohnes. 

Ab dem 3. Jahr Absenkung der 

Förderung um jhl. 10 %. 

 

Problem:  Zusatzversorgung! 

Begleitendes Coaching + + 

Qualifizierungskosten  max. 3.000,--  € pro Einzel-

qualifizierung 
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